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Marc Spescha

Basisdemokratie ohne Volks-Mythos
Eine Auseinandersetzung mit Instrumenten oppositioneller Politik in
der direkten Demokratie und zugleich eine Antwort aufKritik an der
politischen Praxis der GSoA

In den letzten Jahren wurde die Initiativen-Praxis der Neuen Sozialen Be-

wegungen und insbesondere der GSoA wiederholt und teilweise polemisch
kritisiert. Warnte etwa Urs Marti mit Blick auf die GSoA vor "linkspopuli-
stischen Illusionen" und einer "Mystifizierung des Volkes" (Marti 1992),
so beklagte Erika Paneth deren "Männerlastigkeit" (Paneth 1992). Grund-
sätzlicher und mit auffallender Beharrlichkeit stellt Ruedi Epple-Gass die

politische Praxis der GSoA in Frage. Eine eingehendere Auseinanderset-

zung mit dieser Kritik und der darin angelegten Demokratiekonzeption ist
meines Wissens bisher nicht erfolgt. An dieser Stelle soll daher in Kennt-
nis von Schwächen und Grenzen direkt-demokratischer Mehrheitsent-
Scheidungen die Frage nach Reformen und möglichen Alternativen zur di-
rekten Demokratie diskutiert werden. Daraus resultieren Folgerungen fur
die Handlungspraxis basisdemokratischer Politik in der (immer) unvollen-
deten Demokratie, die abschliessend in Berücksichtigung praktischer Er-
fahrungen (insbesondere der GSoA) mit Epples Kritik konfrontiert werden.

Schwächen der Mehrheitsdemokratie

Die Grenzen und Schwächen der Mehrheitsdemokratie sind in jüngster
Zeit verschiedentlich diskutiert worden (Guggenberger/Offe 1984; Rhinow
1984; Spescha 1988). An den Anfang jeder kleinen Auslegeordnung dieses

Themas gehört die nicht sonderlich originelle, aber nicht minder bedeutsa-

me und weitherum anerkannte Feststellung, dass numerische Mehrheiten
keine inhaltliche Qualität oder ethische Richtigkeit verbürgen. Der Ver-
such, angesichts dieser Erkenntnis die "gelebte Demokratie" als "Staats-
form der Freude" (Gutzwiller 1992) zu retten, wirkt zwar sympathisch und
spiegelt möglicherweise einen realen Anspruch, kontrastiert aber schroff
mit der Apathie vieler Stimmberechtigter in der Demokratie und einer ver-
breiteten politischen Lustlosigkeit. Empirisch plausibler wäre, die direkte
Demokratie als Staatsform des Respekts vor der Urteilskraft des einzelnen
Stimmbürgers und der einzelnen Stimmbürgerin zu bezeichnen, mithin als
eine Staatsform der mündigen Bürgerinnen. Freilich verbleibt Mehrheits-
demokratie vom Ergebnis her dem Respekt zum Trotz anfechtbar, folglich
auch die Mehrheitsentscheidung nur begrenzt legitimationsfähig (vgl. Rhi-
now 1984, 267). Dies umso mehr, als eben auch die politische Mehrheit
gemessen an der Gesamtzahl der politisch autorisierten Bürgerschaft und
erst recht gemessen an den vom Entscheid passiv betroffenen Nicht-
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Stimmberechtigten (Ausländerinnen, Minderjährige) und noch Ungebore-
nen selbst nur eine aktive MWerAeii darstellt, wie immer wieder betont
wird.

Von dieser beschränkten Repräsentativität der entscheidenden Mehrheit
abgesehen, erscheint die Mehrheitsherrschaft dort illegitim, wo "das Volk"
(1) mehr will, als es wollen darf. In einem Land, wo der Verfassungsrevi-
sion - anders als im deutschen Grundgesetz - nach herrschender Lehre kei-
ne formellrechtlichen Schranken gesetzt sind, kommt es einer menschen-
rechtlich sensibilisierten Bürgerinnenschaft zu, einem Mehrheitsentscheid
die Anerkennung zu versagen, wenn er sich über ethisch akzeptable Gren-
zen hinwegsetzt, namentlich Menschenrechte glaubt missachten zu können
(2).

Zu diesen Grenzen der Mehrheitsdemokratie kommt ausserdem die Un-
differenziertheit des Prinzips "one man - one vote" gegenüber unterschied-
liehen Reirq/jfen/zeiisiniews'iiäiert hinzu. Weder ist bisher bei Projekten mit
regional besonders intensiv betroffenen Bevölkerungen für diese ein Veto-
recht sanktioniert worden (vgl. Saladin 1983, 1984, 191 ff.), noch wäre bei
bestimmten Sachfragen eine unterschiedliche Gewichtung der Stimmen
ernsthaft erwogen worden; zu denken wäre etwa an eine stärkere Gewich-
tung der Frauenstimmen bei der Frage des Schwangerschaftsabbruchs.
John Burnheim wertet den Umstand, dass Menschen auch dann zu Ent-
Scheidungen beitragen dürfen, wenn sie kein legitimes Interesse daran ha-
ben, als Zeichen des Demokratieverfalls (Burnheim 1987, 22). Wenngleich
wir diesen Aspekt nicht so drastisch beurteilen Wollen und insbesondere

fraglich bleibt, inwieweit Entscheidungen ohne legitime Interessen aller
nicht ohnehin als «na&sti/n/nftar, da nicht der öffentlichen Sphäre gehörig,
anzusehen sind, ist nicht zu leugnen, dass in der beschriebenen Undifferen-
ziertheit eine Schwäche unserer real-existierenden Demokratie zu sehen
ist.

Schliesslich sind Mehrheitsentscheidungen nicht selten als Produkte un-
redlicher Beeinflussungsversuche der Willensbildung zu interpretieren, die

weniger dem besseren Argument verpflichtet sind, als dass sie dem ge-
schickt ausgebeuteten Vorurteil oder der gezielt geschürten Angst zum
Durchbruch verhelfen wollen (3). Komplexe Probleme werden vielfach auf
inadäquate Ja/Nein-Alternativen reduziert, gleichzeitig erweist sich die
Problemkenntnis des entscheidungsbefugten "Souveräns" (4) als dürftig
und demgegenüber die unterschiedliche Finanzkraft von Abstimmungs-
kontrahenten als ein nach wie vor dominanter Entscheidungsfaktor bei
Sachabstimmungen (Vgl. Hertig 1982, etwas relativierend neuerdings
Longchamp 1991). Für eine rechtsstaatliche Demokratie, die ihren Bürgern
zumutet, die Rechtsordnung nicht aus Furcht vor Strafe, sondern aus freien
Stücken anzuerkennen, sind all die beschriebenen Mängel Legitimations-
sc/nväcken. Daher ist die Anerkennung getroffener (Mehrheits-)Entscheide
/n/nktue/i in Frage gestellt. Damit steht auch der Umgang der politischen
Opposition mit direktdemokratischen Politikinstrumenten zur Diskussion.
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Demokratiereform oder "Demarchie"?

Die Demokratiekritik hat zahlreiche Vorschläge gemacht, wie die be-
schriebenen Mängel zu beheben oder zumindest abzubauen seien. Postu-
liert wird etwa die Einführung der Gesetzesinitiative zwecks differenzierte-
rer Beteiligung der Stimmbürgerinnen im Entscheidungsverfahren (vgl.
Kriesi 1991 und dort Zitierte). Richard Bäumlin hatte schon vor Jahren ein
"Voraus- und ein Teilreferendum" vorgeschlagen, ebenfalls mit der Ab-
sieht einer grösseren und differenzierteren Bürgerbeteiligung (Bäumlin
1978, 90ff.) Eine Neubelebung der schweizerischen Demokratie durch in-
stitutionelle, insbesondere verfahrensmässige Reformen erhofft sich Alfred
Kölz (vgl. 1991), der zusammen mit Jörg Paul Müller einen Entwurf für ei-
ne neue Bundesverfassung vorgelegt hat (5). Sodann ist schon früher
verschiedentlich die Erweiterung des Systems der Grundrechte in den
ökonomischen Bereich hinein gefordert worden (vgl. u.a. Bobbio 1984,
Bäumlin 1978), um so die politischen Rechte zu festigen (Kriesi 1991 und
dort Zitierte, 20f.). Und schliesslich ist neuerdings von Institutionen zur
Bildung einer neuen Alltagsmoral die Rede (Kriesi, a.a.O.).

Dienen diese keineswegs vollständig aufgezählten Reformvorschläge al-
lesamt dem Abbau von Schwächen des demokratischen Systems, propa-
giert John Burnheim die riWösnng der herkömmlichen Demokratie durch
die sogenannte "De/narc/z/e", für die "kein Modell existiert und die auch
nicht auf einer Extrapolation gegenwärtiger Entwicklungen beruht." (Bum-
heim 1987, 30). In seinem Plädoyer für die Demarchie als einer dezentra-
len Organisationsform nicht-staatlicher Gemeinschaften geht Burnheim da-

von aus, dass der Staat als "Mammutautorität" zutiefst repressiv sei und
trotzdem oder gerade deshalb immer mehr rebellische Mitglieder domesti-
ziere und integriere (S.53). Entsprechend seiner Skepsis gegenüber dem
"Volk" als Entscheidungsorgan beurteilt Burnheim direktdemokratische
Interventionen unter Hinweis auf die Überforderung der einzelnen Stimm-
bürger negativ (S.104) und votiert anstelle von Volksabstimmungen für
entscheidungskompetente kleine Gremien: "Um zu einer echten Demokra-
tie zu kommen, müssen wir auf Wahlen und in den meisten Fällen auch auf
Volksabstimmungen verzichten umd zum antiken Verfahren einer Aus-
wähl der öffentlichen Funktionäre durch das Los zurückkehren.(...) Demo-
kratie ist nur möglich, wenn Entscheidungsträger eine repräsentative Aus-
wähl der von den Entscheidungen betroffenen Leute sind. Ein Gemeinwe-

sen, das sich auf dieses Prinzip gründet, nenne ich Demarchie" (S.27).
An dieser Stelle ist es nicht möglich, auf die Prämissen und Folgerungen

Burnheims im einzelnen einzugehen. Sie, die erklärtermassen auf die Auf-
gäbe der direkten Demokratie hinauslaufen, sind als Alternativen zum
herrschenden politischen System in der Schweiz afostraAre Utopie. Ange-
sichts der grossen Popularität direktdemokratischer Entscheidungsmecha-
nismen in der Schweiz (Kriesi 1991, 25), ist es kaum denkbar, dass anstelle
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von demokratiekritisch inspirierten Reformen eine radikale politische AI-
ternative realisierbar wäre. Schon aus Gründen der praktischen Realisier-
barkeit drängt sich folglich die an der Optimierung der Bürgerinnenbeteiii-
gung im Entscheidungsverfahren orientierte Re/o/vw der direkten Demokra-
tie anstelle ihrer Abschaffung auf.

Staatsphilosophisch ist die Staatsform des Respekts vor dem einzelnen
Staatsbürger und der einzelnen Staatsbürgerin aber auch deshalb zu be-
haupten, weil andernfalls die Utopie des entscheidungsfähigen Bürgers oh-
ne zwingenden Grund einer Oligarchie von Experten oder kleinen Gremien
geopfert würde und />a?*t/z/patoràcAe 5erfw7/«/.«"e vieler Bürgerinnen a
/»r/or/ «eg/erf wären. Die direkte Demokratie bleibt demgegenüber prak-
tisch zwar eine gre/före ,4«ge/ege«/ze/7, und gemessen an ihrer Fiktion ei-
ner Gesamtheit von mündigen Bürgerinnen, die entscheiden, immer un-
vollendet, idealistisch und auf ausserinstitutionelle Interventionen ange-
wiesen. An der direkten Demokratie unter diesen Bedingungen festzuhal-
ten heisst jedoch, die Anfälligkeit des Systems auszuhalten, in der Hoff-
nung und in der Bereitschaft, die demokratische Idee gegen mögliche
mehrheitsdemokratische Anfechtungen ihrer Substanz behaupten zu kön-
nen.

Nun stimmt es freilich: Obwohl der Mensch nicht von Politik allein lebt,
gehen die erwähnten Reformvorschläge darauf hinaus, die Bürgerinnen
noch stärker in politische Entscheidungsverfahren einzubinden. Dieser Kri-
tik, die sich gegen jede Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens
richtet, ist das Argument entgegenzuhalten, dass stärkere Beteiligungs-
chancen die Lust an politischer Betätigung erhöhen dürfte und Politik der-

gestalt weniger frustrierernd wäre oder als Last empfunden würde. Insbe-
sondere die De/MoU-ötA/en/ng der /frhe/teweü dürfte dazu fuhren, dass po-
litische Lernprozesse alltäglich werden und sich so eine demokratische
Grundhaltung ausbildet, die über die politische Sphäre im engeren Sinne

hinausgeht. Keine Reform wird andererseits dazu führen, dass der umfas-
send informierte Einzelne als homo politicus Meinungsführer, Intellektuel-
le und politische Organisationen hinfallig machen könnte. Diese werden,
wie bürgernah Entscheidungsmechanismen auch immer ausgestaltet sein

mögen, als Kon//m«/ätegara«/e/j unentbehrlich bleiben. Eine Information
aus erster Hand in jedem Fall stösst schlicht an die Grenzen menschlicher
Verarbeitungsfähigkeit, ganz abgesehen von den vielen nicht direkt politi-
sehen Interessen, Neigungen und Lüsten des Individuums im Zeichen von
Konsumismus und wiederentdeckter Sphären des Privaten (6).

Es gibt kaum einen politischen Begriff, dem soviel Adjektive zuge-
schrieben worden sind wie der "Demokratie". Er beinhaltet denn auch we-
niger einen Ist-Zustand, anvisiert vielmehr postulativ eine /efee von Volks-
herrschaft, über deren Ausgestaltung sehr unterschiedliche Vorstellungen
bestehen (7). Unter den vielen Zuschreibungen scheint mir dennoch als

Kern cfe.ç De/j;o/n'ahe/x^gr//fv der Anspruch auszumachen zu sein, dass das

Schicksal der Menschen öffentlich bestimmt werden soll, indem es von
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den Betroffenen selbst in die Hand genommen wird. Dass dies nicht zwin-
gend zur direkten Demokratie führt, ist vielfach begründet worden (vgl.
u.a. Bobbio 1984, Böckenförde 1982). Hingegen ist kaum zu leugnen und
durch die Geschichte der schweizerischen Demokratie belegt, dass der be-

schriebene Anspruch in basisdemokratischer Politik einen besonders ge-
nuinen Ausdruck finden kann, ßfl.sf.sr/e/no/o'ahe meint dabei nichts anderes
als die möglichst differenzierte Bürgerinnenbeteiligung im Entscheidungs-
verfahren und gleichzeitig eine grundsätzliche Offenheit gegenüber
extrainstitutionellen Interventionen entscheidbetroffener Bürgerinnen im
politischen Prozess. Träger einer solcherart bürgernahen Politik sind insbe-
sondere Bürgerinnenbewegungen. Sie werden zum Inbegriff und Basisele-
ment einer Demokratie. Das Anforderungsprofil an solche

Bewegungen hat Noam Chomsky mit Blick auf Erfahrungen in den USA
schlicht, aber meines Erachtens durchaus zutreffend formuliert: "Man
muss hingehen und es tun, da gibts keinen geheimnisvollen Weg. Es
braucht Engagement, Aufklärung, Hingabe, Organisation. Niemand hat je
eine andere Technik dafür gefunden" (Chomsky 1992).

Als Fazit dieser Überlegungen bleibt, dass direktdemokratische Instru-
mente in der schweizerischen Demokratie auf absehbare Zeit unverzichtbar
sind, Demokratiereform als Optimierung der Bürgerinnenbeteiligung im
bestehenden demokratischen System geboten und auch verfassungspoli-
tisch durchaus wünschenswert ist. Gleichzeitig ist aber auch festzustellen,
dass in der direkten Demokratie auf Interessenvermittlungen durch politi-
sehe Organisationsträger nicht verzichtet werden kann.

Oppositionelle Politik in der unvollendeten Demokratie

Wenn wir uns folglich auch bewusst bleiben, dass die Anrufung des "Vol-
kes" und die Wahrnehmung der "Volksrechte" via Volksinitiative (8) kei-

neswegs immer legitime "Problemlösungen" garantieren und kein Anlass
besteht, die vox populi zu mystifizieren, ist meines Erachtens die Volksin-
itiative nicht als "repressive Integrationsform des politischen Herrschafts-
systems" (Epple-Gass 1992a in Anlehnung an Wolf-Dieter Narr) zu dis-
qualifizieren. Die Schwächen der Mehrheitsdemokratie erkennen heisst
nicht, die direkte Demokratie als solche zu verabschieden. Denn das pri-
märe Problem der Volksinitiative ist nicht deren Institutionalisierung, son-
dern - wie ausgeführt - die Entscheidung inhaltlicher Fragen nach einem
undifferenzierten numerischen Kriterium.

Aus dieser Einsicht heraus ist der zm'/e [/«ge/iorsam als legitimes Poli-
tikinstrument einer ausgebauten, mehr als bloss verfahrenslegitimierten
Demokratie erkannt worden. Ziviler Ungehorsam als politische Aktion im
Grenzbereich der Legalität mündet mit einem Appell an den demokratisch
legitimierten Entscheidungsträger als cfemoD'a/Acker Ungehorsam meist
selbst in eine direktdemokratische oder parlamentarische Mehrheitsent-
Scheidung (Gross/Spescha 1990), bewirkt unmittelbar vorwiegend Zeitge-
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winn und tritt nur i/i ^wsnaÄ/ne/aV/en se/fete/vuäcAtigenrf anstelle einer de-
mokratisch verfassten Mehrheit (9). Insbesondere im letzteren Fall wird
der Respekt vor einer manifestierten Bürger-Mehrheit punktuell verwei-
gert, das Entscheidungsrecht der Mehrheit also bestritten.

Auch Akte zivilen Ungehorsams sind aber letztlich nichts anderes als ei-

ne exzessive Form des institutionalisierten Rechts freier Meinungs-
äusserung und haben so gesehen einen ^uas/-/nshftm'o«e//e« Charakter
(10). Seine besondere Appellwirkung bezieht dieser Ungehorsam im Ge-

gensatz zur konventionellen Meinungsäusserung allerdings von seinem
Ausnahmestatus. Dies besagt mit anderen Worten, dass die Fixierung op-
positioneller Politik auf Ungehorsamsakte diesen ihre besondere Wirkkraft
tendenziell entziehen müsste. Andererseits wäre aber der Umkehrschluss
unzulässig, die (rechtliche) Institutionalisierung politischer Widerstands-
formen machten sie für oppositionelle Politik generell untauglich. Wenn
etwa Lothar Baier beklagt, die Ideen der Meinungs- und Gewissensfreiheit
hätten mit ihrer Institutionalisierung den ursprünglichen Begriffsgehalt
verloren und teilten das Schicksal der Gesellschaft, deren integrierender
Bestandteil sie geworden sind (Baier 1987, 44), verweist er zurecht auf die

integrativen Folgen jedes Exft/us /'vi /a tever/mste eines (all)gemeinen Rechtes
hin. Dennoch käme wohl niemand auf den Gedanken, deswegen der Annu-
lierung allgemeiner Grundrechte das Wort zu reden und eine Willkürherr-
schaft zu propagieren. Gegen einen solchen freiheitszerstörenden reaktio-
nären "Befreiungsprozess" ist vielmehr die ^4/whiva/enz «//er po/hwc/ze«
Rec/zte zu behaupten und damit vor allem ihr emanzipatorisches Potential
zu nutzen, statt vor den integrativen Momente zu kapitulieren. Ganz abge-
sehen davon, ist Integration nicht nur aus einem anti-institutionellen Reflex
heraus zu verurteilen, sondern in Berücksichtigung des jeweiligen Zuge-
winns an rechtlich anerkannten Positionen oder Geltungsansprüchen zu
werten. Die beschriebene Ambivalenz jedenfalls ist jedem Emanzipations-
prozess in der liberal verfassten pluralistischen Demokratie immanent und
auch in einer noch so vollendet gedachten Demokratie nicht aufzuheben.

Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, weshalb die Volksinitiative
aus dem Handlungsrepertoire einer oppositionellen Politik gestrichen wer-
den sollte. Zweifellos ist nicht jedes Thema und Postulat volksinitiativebe-
dürftig - oder -empfänglich. Anschauungsmaterial für die produktive Mög-
lichkeit einer FenscA?-ä/iÄw«g und gegenseitigen Stützung von Volksinitia-
tive und Aktionen zivilen beziehungsweise demokratischen Ungehorsams
liefert aber sowohl die GSoA mit ihrer Initiative "Für eine Schweiz ohne
Armee" und dem im Nachgang zur Abstimmimg von 1989 unterstützten
"Aufruf zur Tat" für einen Zivildienst, als auch die ARNA und die GONA
mit ihrem zweigleisig geführten Kampf gegen weitere Waffenplätze bzw.
zur Verhinderung des Waffenplatzes von Neuchlen-Anschwilen. Hier wie
dort geht es um sich ergänzende KommMn/fcR/ons/özvwen zur //ersfeRw/zg
/zo/zïz.yc/zer Ö/Ten/Z/c/z/ce// und letztlich zur Bildung politischer Mehrheiten
für konkrete politische Optionen. Die Beispiele illustrieren, dass durch die
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Verschränkung verschiedener Politikformen die von Chomsky genannten
Faktoren einer wirksamen basisdemokratischen Politik, nämlich Engage-
ment, Aufklärung, Hingabe und Organisation noch potenziert werden. Ich
kann nicht sehen, mit welchen Alternativen der "demokratischen Melan-
cholie" (Bruckner 1991) wirksamer entgegenzutreten wäre.

Zur "basisdemokratischen" Kritik
an oppositionellen "Initiativenbewegungen"

Seit Jahren hat Ruedi Epple-Gass insbesondere mit Blick auf die GSoA die

angebliche Fixierung der Neuen Sozialen Bewegungen in der Schweiz auf
den "Königsweg" der Volksinitiative kritisiert. Namentlich wirft er der
GSoA vor, das politische System der Schweiz durch Nutzung des Initiati-
venwegs neu zu legitimieren und insofern "strukturkonservativ" zu sein.
Überdies hätte die "okkasionelle Opposition" mittels Volksinitiative eine

Schwächung ihrer Position in der politischen Auseinandersetzung, eine

Kanalisierung des Protestes auf falsche Wege und schliesslich durch initia-
tivenbedingte Zentralisierung und Hierarchisierung der Organisations-
strukturen Demobilisierungsprozesse zur Folge, was den Mobilisierungs-
grad der Bewegung wiederum schwäche (Epple-Gass 1991).

Durch die einseitige Betonung und Abwertung der strukturkonservativen
und integrativen Wirkung der Volksinitiative verliert Epple-Gass die ihr
inhärente Ambivalenz und damit vor allem die Mobilisierungskraft der
Volksinitiative, also ihren emanzipatorischen Aspekt aus den Augen. Die
These vom Prestigeverlust der politischen Opposition und die behauptete
Schwächung des Protestes durch angebliche "Kanalisierung" und Mobiii-
sierungsverlust kontrastiert überdies krass mit den Fakten: Die GSoA ist
1982 praktisch aus dem Nichts entstanden, vielfach belächelt und von der
organisierten politischen Linken während Jahren verkannt worden. 1992
vermochte die gleiche GSoA nach ihrem unerwarteten symbolischen Er-
folg in der Abstimmung von 1989 innert einem Monat für eine Volksinitia-
tive gegen neue Kampfflugzeuge, insbesondere die vom Parlament be-
schlossenen F/A 18, 500'000 Unterschriften zu sammeln. Prestigeverlust?
Schwächung des Protestes? Demobilisierte Basis? Im Gegenteil. Die "poli-
tische Klasse" sieht sich contre coeur gezwungen, Militärausgaben und da-
mit Steuergelder in Milliardenhöhe einem Volk zur Abstimmung vorzule-
gen, das gemäss Umfragen in seiner Mehrheit den Kauf der Flugzeuge ab-
lehnt. Es ist nicht zu sehen, welches andere Instrument das politische Sy-
stem mit annähernd soviel Erfolgschancen hätte stören können, sprich: den
Kauf der Flugzeuge effektiv verhindern könnte.

Auch mit Bezug auf den vom GSoA-Erfolg stark ermutigten Kampf ge-
gen den Waffenplatz in Neuchlen-Anschwilen, der ausgehend von einem
regional fundierten Widerstand vor Ort in eine Volksinitiative mündete,
steht Epples Kritik merkwürdig schief im Raum (11). Um seine Grundsatz-
kritik zu retten, vor allem die These der integrativ wirkenden Fixierung auf
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die Volksinitiative, wirft Epple der GSoA neuerdings ein
Verhältnis zu gewaltfreien, direkten Aktionen" vor (Epple-Gass 1992a)
und spricht mit Blick auf die jüngste Initiative gegen den F/A 18 von einer
"populistischen Kehrtwende" im Gebrauch der Volksinitiative (Epple-Gass
1992b, siehe auch Marti 1992). Diesen Vorwurf leitet Epple-Gass daraus
ab, dass der "Aufruf zur Tat" nicht ein zweites Mal veröffentlicht wurde.
Nicht nur behauptet er dabei faktenwidrig die Aktion sei "abgeblasen"
worden (Epple-Gass 1992b), sondern er verkennt auch, dass die Ziele des
Aufrufs zu einem beachtlichen Teil erreicht wurden (12). Indem Epple-
Gass in seiner prinzipiellen Ablehnimg der Volksinitiative einen instru-
mentellen Umgang (13) mit politischen Aktionsformen ablehnt, macht er
nicht-institutionelle Protestformen zum FefiscA, ohne diese näher zu kon-
kretisieren. Wie diese allein Träger "alternativer politischer Strategien "

(Epple-Gass) sein könnten, bleibt unerfindlich. Epple-Gass' praktische
Ratlosigkeit, die ihn im Jahre 1985 als (paradoxe) Alternative zur GSoA-
Initiative die Institutionalisierung von Friedenswochen propagieren liess

(Epple-Gass, 1985) (14), kommt auch heute nicht über die diffuse Prokla-
mierung von Lernprozessen hinaus. Machen diese von spezifisch betroffe-
nen Bürgerinnen ausgehenden Widerstandsaktionen vor allem gegen
"raumbedeutsame" Projekte (Kriesi 1985, 247ff.) zweifellos Sinn, vermö-

gen sie dennoch fe/zze «/ZeruaZ/ve ö/?/?asz7z"«zmfzvsifcgze zzzz'Z zzzzzovatzven po-
/züz'sc/ze« Zze/e« jenseits der Volksinitiative zu konstituieren.

Epple-Gass' Hang zur dogmatischen Engführung kritisierter Positionen
manifestiert sich auch in der mit der Lancierung der realpolitischen Initiati-
ve gegen den F/A-18 behaupteten Kehrtwende der GSoA in ihrem
Intiativenverständnis und dem damit gekoppelten Populismusvorwurf
(Epple-Gass 1992a, b, noch eingehender Marti 1992). Weder hat sich die

GSoA je auf einen ausschliesslich bewusstseinsbildenden Gebrauch des In-
itiativrechts festgelegt, noch will sie sich im Anschluss an die Initiative ge-
gen den F/A-18 in Zukunft auf einen ausschliesslich realpolitischen Ge-
brauch des Initiativrechts beschränken (15). Die GSoA hat guten Grund
sich nicht auf einen Weg festzulegen und sich stattdessen die Kombination
vielfältiger Aktionsformen offenzuhalten. Volksinitiative und demokrati-
scher Ungehorsam als prägnanteste basisdemokratische Interventionsmög-
lichkeiten sind eben /wzWzr MzAe/ zum übergeordneten Zweck einer öf-
fentlichen Kommunikation mit dem Ziel politischer Veränderungen (16).
Beide Handlungsformen ermöglichen breite Lernerfahrungen, sind Anfra-
gen an breite Bevölkerungskreise, wenngleich jeweils nur eine begrenzte
Anzahl politisch aktiver Bürgerinnen unmittelbar und permanent im politi-
sehen Konflikt involviert ist.

In dieser Sichtweise und angesichts der für Schweizer Verhältnisse un-
vergleichlichen Mobilisierungskraft der GSoA ist der Vorwurf fehlender
Perspektive und eines unkritischen Gebrauchs der Volksinitiative als Op-
positionsinstrument unbegründet.. Epple verweist in seiner Dauerkritik mit
Berufung auf die Basisdemokratie auf Burnheims 'Demarchie' als Alterna-
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tive (Epple 1991, 169f). Dabei scheint ihm zu entgehen, dass Burnheim
sich zwar gegen den Parlamentarismus wendet, gleichzeitig aber auch die
Staatsform des mündigen Bürgers zugunsten einer abstrakten Utopie, einer
Vielzahl sich überlagernder entscheidungsmächtiger Gremien und unter
Beschneidupg politischer Bürgerrechte verabschiedet. Und noch erstaunli-
eher ist, wie Epple-Gass unbeeindruckt von empirischen Fakten krampf-
haft versucht, seine durchwegs negative Bewertung der Volksinitiative als

Oppositionsinstrument zu retten. Sein/trmz/p/e/Zer ^4«-

tz-/rtVzïtûz'ortafo/ttMS verkommen da zunehmend zur Attitüde.
Immerhin: Das, was Epple an Widerstandsformen nicht-institutionali-

sierter Politik zuordnet, mag im künftigen Europa mit reduzierter national-
staatlicher Souveränität, regionalen Interessenbildungen und verminderten
direkt-demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten an Bedeutung gewin-
nen. Freilich ist nicht einzusehen, weshalb zum Beispiel eine verfassungs-
mässige Institutionalisierung von Vetorechten regionaler Minderheiten be-

kämpft werden sollte (17). Bis solche Minderheitsrechte allerdings veran-
kert sein dürften, wird sich Widerstand in vielen nicht ausdrücklich institu-
tionalisierten Verfahrensformen manifestieren müssen. Lernprozesse kön-
nen dabei zweifellos an spezifischen regionalen Betroffenheiten anknüpfen
und direkte basisdemokratische Aktionsformen in Ermangelung institutio-
nalisierter direktdemokratischer Entscheidungsrechte auf übernationaler
Ebene vielfach a«sfe//e und nicht in Ergänzung oder parallel zu veranker-
ten Volksrechten treten. Ausserinstitutionelle oder wie mit Bezug auf Ak-
tionsformen zivilen Ungehorsams ausgeführt, quasi-institutionelle Politik-
formen werden aber vor allem De/HoÄ7-aü'e-De/zz/7e zu fompewsfere« ha-

ben, ohne dass sie bereits eine basisdemokratische Alternative sein könn-
ten zu einem Mehr an institutionalisierter direkter Demokratie.

Anmerkungen

1) Diese Bezeichnung des Entscheidungssubjekts ist an sich bereits eine ideologische Überhö-

hung, da sie eben die Interessenpluralität und den nach jeder Ja/Nein-Sachentscheidung zu-
mindest latent bestehenden Dissens verschleiert.

2) Zu denken wäre etwa an die direktdemokratische Wiedereinführung der Todesstrafe oder

an die gänzliche Aushöhlung des Asylrechts etc. Die Möglichkeit solch illegitimer Mehr-
heitsentscheidungen einräumen heisst gleichzeitig auch hervorzuheben, dass kein Anlass

besteht, von einem a priori rechtschaffenen (Mythos) "Volk" auszugehen.

3) Rechtspopulistische Politiker machen sich den alten Rat von Vilfredo Pareto an den erfolg-
reichen Herrscher zunutze: Danach sei es klüger, an diffuse Gefühle der Menschen zu ap-
pellieren, statt sich im nutzlosen Bemühen aufzureiben, diese Gefühle zu verändern. Mani-
pulation steht hier gegen Aufklärung.

4) Auch dieser Begriff ist geeignet, Mythen zu schüren und insofern eine (ideologische) Ver-
schleierung der Tatsachen: Entscheiden tut nicht eine abstrakte einheitliche Grösse wie der

"Souverän", sondern eine Vielzahl unterschiedlich kompetetenter mehr oder weniger irra-
tional beeinflusster und insofern von Meinungsmachern ai/rang/ge Bürger.

5) Dass diese Verfassungsrevision gescheitert ist, erkläre ich mit der Schwierigkeit, für ein

prima vista papierenes und umfassendes Projekt mobilisieren zu können und so eine enga-
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gierte Kampagne zu fuhren. Obwohl der Entwurf Kölz/Müller zweifellos einen Ausbau
und Schutz der Volksrechte enthält, weshalb ich ihm zustimme, gehe ich insoweit mit
Neidhardt einig, als ich anerkenne, dass insbesondere verfahrensmässige Reformen a//e/n
die Einsichtsfähigkeit der Mitglieder einer Gesellschaft noch nicht zwingend erhöhen

(Neidhardt, 1992).
6) Die Tatsache, dass die Suche nach dem Privaten mitunter Ursprung politischen Handelns

ist, widerspricht dieser These nicht. Michael Walther beschrieb die Motive der Wider-
ständigen von Neuchlen Anschwilen etwas salopp wie folgt: "Man ging hin, um sich zu
verlieben Das wichtige war nicht der Widerstand, und es ging den wenigsten um Poli-
tik." (Walther, In: Butz 1992,19).

7) Das Prozesshafte und Normative des Demokratiebegriffs kommt etwa in Zuschreibungen
zum Ausdruck wie "unvollendete", "deformierte", "autoritäre", "wehrhafte", "streitbare",
"liberale"etc. Wie vielgestaltig und widersprüchlich die Gesichter der Demokratie sind, na-
mentlich wie verschieden die damit anvisierten Zielsetzungen sein können, zeigt etwa die

Interpretation von Basisdemokratie als "undemokratische Idee" (Schmidl991,7).
8) Obwohl ich hier und in der Folge nur explizit von der Volksinitiative spreche, treffen die

diesbezüglichen Aussagen grösstenteils auch auf das Referendum zu. Differenzierungen
zur unterschiedlichen Wirkungsweise dieser zwei Instrumente lasse ich im Rahmen dieses

Beitrages ausser Betracht.

9) Begrifflich Hessen sich zwei Typen von zivilem Ungehorsam unterscheiden, die in unter-
schiedlichem Masse das Attribut "demokratisch" beanspruchen können. Der in besonderer
Weise demokratische Ungehorsam appelliert unter Berufung auf demokratisch verankerte
Grundrechte an den demokratischen Entscheidungsträger, während der weniger symbo-
lisch verstandene Ungehorsam sich als GegenmocAt versteht. Er beruft sich zwar
ebenfalls auf ein verfassungsmässiges Recht, überlässt aber deren Einlösung nicht der frei-
en Entscheidung des institutionalisierten Entscheidungsträgers, sondern sucht sie gleich-
sam durch direkte Gegenmacht zu erzwingen, indem sie das System - freilich unter Ver-
zieht auf Gewaltanwendung - bewusst einer Zerreissprobe aussetzt und mit dem Verzicht
auf die Durchsetzung staatlicher Macht rechnet.

10) Dieser Charakter wird daran ersichtlich, dass der zivile Ungehorsam
in Abgrenzung zum klassischen Widerstandsrecht gegen das Unrechtsregime zuweilen als

"Widerstandsree/n der kleinen Münze" oder als "kleines Widerstandsrec/h der Normalla-
ge" (Dreier 1983, 57) bezeichnet wird. Hinzuweisen ist überdies auf das verschiedentlich
postulierte (Grund)Rcc/h auf zivilen Ungehorsam (vgl..u.a. Dreier, Fleisch 1989, Spieler
1990).

11) Zur Verschränkung und Ergänzung von direktem Widerstand vor Ort zwecks Vermittlung
von Problemimpulsen und Schaffung von Problembewusstsein durch Behinderungsaktio-
nen auf der einen Seite und der Lancierung einer Volksinitiative mit dem realpolitischen
Ziel einer direktdemokratischen Verhinderung des Baus neuer Waffenplätze und insbeson-
dere des Waffenplatzes von Neuchlen-Anschwilen auf der anderen Seite vgl. Butz u.a.
1992.

12) Ziel des Aufrufs war erstens die sofortige Beendigung von Gefängnisstrafen für Militär-
Verweigerer und die Schaffung eines vertretbaren Zivildienstes. Ersteres wurde zwar nicht
über eine Amnestie erreicht, faktisch aber durch ein Strafmoratorium in mehreren Kanto-
nen zumindest partiell verwirklicht. Und die Einführung eines Zivildienstes ist durch eine

überwältigende Zustimmung zu einem entsprechenden Verfassungsartikel in greifbare Nä-
he gerückt.

13) Zur Bedeutung des instrumentellen Charakters des zivilen Ungehorsams, der insofern
nicht Systemwiderstand ist, als er die rechtsstaatliche Demokratie grundsätzlich bejaht;
vgl. schon Jo Leinen, 1983.
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14) Die GSoA-Initiative war ja ihrerseits gerade Anlass und Aufhänger vieler lokaler Frie-

densveranstaltungen, von Konzerten und einer aussergewöhnlichen Vielfalt weiterer Akti-
vitäten.

15) Dass die Lancierung einer zweiten radikalen Initiative "Für eine Schweiz ohne Armee"
nunmehr eine realpolitische Perspektive hat (Spescha 1992), ist nicht Ausdruck Gsoati-

sehen Populismus', sondern Zeichen des von der GSoA wesentlich geforderten Be-
wusstseinswandels. Die Diskussion einer zweiten Initiative zeigt aber auch, dass die GSoA
sich nicht mit kosmetischen Reformen zufrieden gibt und durch kleine Konzessionen am

politischen System keineswegs integriert worden ist.

16) Diesem übergeordneten Zweck dient etwa auch die von der GSoA mitgetragenen europäi-
sehe Bürgerinnenbewegung "eurotopia", die ohne politisch institutionalisierte Entschei-

dungsrechte über nationalstaatliche Grenzen hinweg Diskussionszusammenhänge entwik-
kelt und kohärente politische Handlungsstrategien zu finden sucht.

17) Zurückhaltender gegenüber direktdemokratischen Instrumenten äussert sich Epple-Gass
noch im Widerspruch-Heft 20, wo er den erhaltenswerten Kern dieser Rechte, definiert als

"demokratische Selbstbestimmung", herausstreicht. Was dies praktisch heissen sollte,
bleibt allerdings "Überlegungen" und der Frage nach adäquaten "politischen Kämpfen" an-
heimgegeben, mithin unbeantwortet (Epple-Gass 1990,91).
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«Wir bleiben, bis ihr geht!»
Fotodokumentation von Gaston Isoz über den Widerstand in Neuchlen-Anschwilen

Falls Deine Tante, Dein Enkel, seine Grossmutter oder ihr Ex-Freund zu den
Blockiererinnen oder Sympatisantlnnen in Neuchlen gehörte, so wissen wir ein
ideales Geschenk: den Fotoband «Wir bleiben, bis ihr geht!» von Gaston Isoz.
Mit einem Vorwort von Herbert Maeder und einer lustigbitterbösen Geschichte von
Franz Hohler. Ein Prachtsband, an dem sich sicher auch jedeR Polizistin freuen
würde (92 Seiten, Grossformat, Fr. 38.-)
Zu bestellen bei der
ARNA (Aktionsgruppe zur Rettung von Neuchlen-Anschwilen)
Postfach 1021, 9001 St. Gallen; Tel. 071 / 22 45 11
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